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Vorgehen / Handhabung Auflösung der Neubewertungsreserven

HRM2

Neubewertungsreserven des Finanzvermögens, im 
Zuge der Einführung auf HRM2 . 

Sperrfrist der NBR

Sperrfrist für die gebildete Neubewertungsreserve (NBR). 
Während 5 Jahren darf die NBR nicht aufgelöst bzw. ins
ungebundene Eigenkapital überführt werden. 

Eine Auflösung kommt nur in Frage für eine allfällige notwendige 
Abwertung des betroffenen Finanzvermögens aufgrund der 
periodischen Neubwertung, welche mindestens alle 5 Jahre 
vorgenommen werden muss.

Nach der Sperrfrist erfolgt die jährliche Auflösung der NBR über 
5 Jahre.
Die Auflösung muss erfolgswirksam über den 
ausserordentlichen Ertrag verbucht werden. 

Auflösung der NBR

100 - Flüssige Mittel TCHF   50 200 - Laufende Verbindlichkeiten   TCHF 150

101 - Forderungen TCHF 140 293 - Vorfinanzierungen   TCHF 100

108 - Sachanlagen im FV TCHF 300 296 - Neubew.reserve FV   TCHF 140 

140- Sachanlagen im VV TCHF 100

Total Aktiven TCHF 590 Total Passiven   TCHF 590

Bilanz nach Neubewertung FV

299 - Kum. Ergebn. VJ & 

Bilanzüberschuss
  TCHF 200

100 - Flüssige Mittel TCHF   50 200 - Laufende Verbindlichkeiten   TCHF 150

101 - Forderungen TCHF 140 293 - Vorfinanzierungen   TCHF 100

108 - Sachanlagen im FV TCHF 300 296 - Neubew.reserve FV   TCHF 112

140- Sachanlagen im VV TCHF 100

Total Aktiven TCHF 590 Total Passiven   TCHF 590

Bilanz nach Neubewertung FV - Auflösung in 6. Jahr

299 - Kum. Ergebn. VJ & 

Bilanzüberschuss
  TCHF 228

Jährliche Buchung: 
296 – Neubew. Reserve FV / 48 - a.o. Ertrag   TCHF 28


